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Checkliste Feuerbestattung (Kremation) 

 

Hier finden Sie einen Überblick über die Schritte, die unternommen werden müssen, wenn 

jemand verstirbt. Da Bestattungen kommunal unterschiedlich geregelt sind, ist es wichtig, das 

Bestattungsamt am Wohnort der verstorbenen Person zu konsultieren. 

Als zusätzliche Unterstützung empfehlen wir, die «Checkliste im Todesfall» beizuziehen. «Die 

Bestattung» unter dem Link «Trauer & Trost» liefert zudem ausführliche Informationen zum 

Thema. 

 

 

Voraussetzung 

□ Der Tod muss durch einen Arzt festgestellt und bestätigt sein 

□ Die Kremation darf frühestens 48 Stunden nach Eintritt des Todes durchgeführt 

werden; in der Regel findet sie 48 bis 96 Stunden nach dem Ableben statt 

□ Die Urne kann in einem Grab beigesetzt,  darf aber auch zu Hause aufbewahrt oder die 

Asche an einem schicklichen Ort verstreut werden 

□ Für den Transport zum Krematorium wird vom Bestattungsamt ein Sarg gestellt 

 

Vorbereitungen 

□ prüfen, ob die verstorbene Person Wünsche zur Bestattung festgehalten hat 

□ sinnvollerweise Bestattungswünsche nicht in das Testament aufnehmen, da dieses erst 

nach der Beisetzung geöffnet wird. Die schriftlich festgehaltenen Bestattungswünsche 

können zuhause aufbewahrt oder beim Bestattungsamt deponiert werden  

□ wenn die Bestattung nicht selber organisiert wird oder werden kann, übernimmt ein 

Bestattungsunternehmen diese Aufgabe. Die Institution hilft auch bei allen rechtlichen 

Formalitäten und erstellt einen Kostenvoranschlag für die Aufwendungen 

□ Urne beim Bestattungsamt oder einem privaten Anbieter bestellen 

□ kostenpflichtiges Holzkreuz für das Grab beim Bestattungsamt bestellen. Das Holzkreuz 

dient  als Provisorium, bis der Grabstein gesetzt wird 

□ Kontakt mit dem Pfarrer aufnehmen  

□ Budget für Bestattung und Trauerfeier festlegen 

□ Kirche, Kapelle oder Abdankungshalle reservieren 

□ Angehörige und Freunde informieren 

□ (je nach Verfügung der verstorbenen Person) Todesanzeige publizieren und 

Trauerkarten verschicken – mit Hinweis auf Beisetzungstermin und -ort 
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□ Restaurant für das Leichenmahl reservieren 

□ Blumenschmuck bestellen  

□ Musik organisieren 

 

Nach der Bestattung 

□ Kündigung von laufenden Verträgen (Strom, Telefon, Miete, Mitgliedschaften) und 

Abmeldungen (Krankenkasse, Bank, Versicherung) 

□ (eventuell) Danksagungskarten verschicken 

□ Gestaltung des Grabsteines in Auftrag geben  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


